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Abstimmung über eine Organisationssatzung der Verfassten 

Studierendenschaft am 9. und 10. Juli 2013 

 
Bekanntmachung der Satzungsvorschläge  
 
Entsprechend § 1 Absatz 1 bis 4 des Gesetzes über die Errichtung der Verfassten Studie-

rendenschaft (VerfStudG ) vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457) wird folgendes bekannt gegeben.  
 

Anmerkung: In dieser Bekanntmachung sind aus Gründen der Lesbarkeit die weibliche und 

die männliche Sprachform nicht nebeneinander aufgeführt. Alle personenbezogenen Anga-

ben gelten immer für Frauen und Männer. 

 

Für die Durchführung der Abstimmung über die Organisationssatzung der Verfassten Studie-

rendenschaft werden die Regelungen der Wahlordnung der Universität Tübingen entspre-

chend angewendet (siehe auch Amtliche Bekanntmachung Nr. 6 vom 13. Mai 2013).  

 
 

I. Zeitpunkt der Abstimmung, Ausübung des Abstimmungsrechts, Briefwahl 

 

Die Abstimmung über die Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft findet 

statt am 

 
 Dienstag, 9. Juli 2013, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, und 

 Mittwoch, 10. Juli 2013, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 

Das Abstimmungsrecht kann nur durch persönliche Stimmabgabe im Abstimmungsraum mit 

amtlichen Stimmzetteln ausgeübt werden. Abstimmungsberechtigte, die durch körperliche 

Gebrechen gehindert sind, ihre Stimmen allein abzugeben, können sich der Hilfe einer 

Vertrauensperson bedienen. 

 

Abstimmungsberechtigte, die zum Zeitpunkt der Abstimmung verhindert sind, die Abstim-

mung im Abstimmungsraum vorzunehmen, erhalten auf schriftlichen Antrag bei der Zentra-

len Verwaltung, Gremienbetreuung und Wahlen, Alte Botanik, Wilhelmstraße 5, Dachge-

schoss, Zimmer 219 bis 222, Briefwahlunterlagen ausgehändigt oder übersandt. Briefwahl-
unterlagen können nach § 19 Absatz 4 der Wahlordnung nur bis Donnerstag, 4. Juli 2013, 

beantragt und ausgegeben werden. 
 

 

II. Abstimmungsrecht 

 

Zur Abstimmung über die Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft sind 

berechtigt alle zum Stichtag 3. Juni 2013 immatrikulierten Studierenden und immatrikulierten 

Doktoranden der Universität Tübingen, außer den nach § 60 Absatz 1 Satz 2 des 

Landeshochschulgesetzes (LHG) ohne Hochschulabschluss zeitlich befristet immatrikulierten 

ausländischen Studierenden. Abstimmungsberechtigt sind auch immatrikulierte Studierende, 

die am Stichtag 3. Juni 2013 beurlaubt sind oder ein Auslands- oder Praxissemester 

absolvieren. 

 

Studierende weisen ihre Abstimmungsberechtigung bei der Abstimmung mit dem Studieren-

denausweis nach.  
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III. Bekanntmachung der zur Abstimmung stehenden Satzungsvorschläge 

 

Zur Abstimmung stehen die beiden nachfolgend genannten Satzungsvorschläge: 

 
1) Studierendenparlament jetzt! direkt.transparent.demokratisch 

 

2) Entwurf der Fachschaften und der Grünen Hochschulgruppe für einen   

    Studierendenrat 

 

Die Satzungsvorschläge einschließlich den dazugehörenden Anlagen und Erläuterungen der 

Vertreter der Satzungsvorschläge zu den Satzungsvorschlägen finden sich in den Anlagen 1 

und 2. 

 

Jeder Abstimmungsberechtigte hat eine Stimme. Stehen mehrere Satzungsvorschäge zur 

Abstimmung, ist derjenige beschlossen, dem mindestens die Hälfte der an der Abstimmung 

teilnehmenden Stimmberechtigten zustimmt. Erreicht kein Satzungsvorschlag diese 

Mehrheit, so wird ein Termin für eine weitere Abstimmung festgelegt. 

 

 
IV. Abstimmungsräume 

 

Die Auszählung der Stimmzettel erfolgt im Anschluss an die Abstimmung, in der Regel in 

den Abstimmungsräumen, im Falle einer elektronischen Auszählung im Büro des 

Abstimmungsleiters. Bei Auszählung in anderen Räumen wird entsprechend darauf 

hingewiesen. 

 

Die Abstimmungsberechtigten stimmen in den nachstehend aufgeführten 

Abstimmungslokalen ab. Die Zuordnung der Studierenden zu den Fakultäten ergibt sich aus 

ihrer Entscheidung bei der Immatrikulation oder danach im Studentensekretariat. Diese 

Fakultät ist im Datenkontrollblatt genannt. 

 

Evangelisch-Theologische Fakultät (1), Katholisch-Theologische 

Fakultät (2), Juristische Fakultät (3), Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftliche Fakultät (6) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

(7) – nur Geowissenschaften und Psychologie, Zentrum für Islamische 

Theologie 

Hörsaal-

gebäude 

Kupferbau, 

Foyer 

Philosophische Fakultät (5) 
Neuphilologie, 

Eingangshalle 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (7) - Biologie, Chemie, 

Informatik, Mathematik, Pharmazie und Biochemie, Physik 

Mensa 

Morgenstelle, 

Foyer 

Medizinische Fakultät (4): alle Studiengänge 

 

Neuklinikum 

Schnarren-

berg, Eingangs-

halle 

 

 

 

Tübingen, 12. Juni 2013 

 

Peter Kreuzmann Uschi Kübler-Hampel   Stéphanie von Pape 

Abstimmungsleiter Stellvertretende Abstimmungsleiterin Stellvertretende Abstimmungsleiterin 
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ANLAGE /1 

Satzungsentwurf 1)  

Studierendenparlament jetzt! 

direkt.transparent.demokratisch 
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 ANLAGE /2 

Satzungsentwurf 2)  

Entwurf der Fachschaften und der Grünen 

Hochschulgruppe für einen Studierendenrat 
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